
Bündnis 90/DIE GRÜNEN      SPD      FDP 
Fraktionen im Rat der Stadt Sankt Augustin 

 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 
Verteiler: Vorsitzende(r), I, III, IV, BRB, FB 7, FB 6, FB 1 
 
Federführung: FB 7 
  
Termin f. Stellungnahme: 23.04.2021 
 
erledigt am: 10.03.2021 vB 
  
 

Antrag 
Datum: 09.03.2021  
Drucksachen-Nr.: 21/0118  
_________________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Ausschuss für Mobilität 04.05.2021 öffentlich / Entscheidung 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Antrag Spielstraße Am Mühlengraben 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausweisung der Straßen "Am Mühlengraben" und  
„In der Aue“ in Schmerbroich als verkehrsberuhigter Bereich ("Spielstraße" -  Zeichen 325.1 
Beginn bzw. Zeichen 325.2 Ende) zu prüfen. 
 
Bestandteil der Prüfung soll sein, ob, und wenn ja, im Straßenraum Stellplätze ausgewiesen 
werden können/sollen und ob bzw. welche straßenbaulichen Maßnahmen, wie z. B. Auf-
pflasterungen, erforderlich bzw. sinnvoll sind. Dabei soll keine Notwendigkeit zur Erhebung 
von Straßenausbaubeiträgen entstehen. 
 
Über das Prüfergebnis ist der Mobilitätsausschuss mit einem Umsetzungsvorschlag zu  
unterrichten.  
 
 
Begründung: 
 
Bei den Straßen "Am Mühlengraben" und „In der Aue“ handelt es sich um Straßen in einem 
Wohngebiet; sie verbinden die Durchgangsstraße "Pleistalstraße" mit dem Erholungsgebiet 
"Pleistalaue". Eine Trennung verschiedener Straßenteile besteht nicht (Fußgänger / mobiler 
Verkehr). Es besteht kein  Durchgangsverkehr. Damit ist eine Voraussetzung für das Ein-
richten eines verkehrsberuhigten Bereichs gegeben.  

Ihr/e Gesprächspartner/in: Martin Metz,  Marc Knülle, Stefanie Jung, Gabriele Gassen 
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Die wichtigsten Verkehrsregeln im verkehrsberuhigten Bereich lauten: Fußgänger*innen 
haben immer Vorrang. Autofahrer*innen und andere Fahrzeuge müssen besondere Vor-
sicht walten lassen. Fahrzeuge jeglicher Art müssen sich in der Straße an Schrittgeschwin-
digkeit halten. Auch für das Parken gilt eine Sonderregelung; es darf nur auf den dafür  
vorgesehenen markierten Flächen geparkt werden. 
 
Am Mühlengraben entsteht zurzeit ein neues Mehrparteienhaus mit 10 Wohneinheiten, was 
zu einem höheren Verkehrsaufkommen führen wird. Schon heute ist in dem Bereich eine 
schwierige bzw. gefährliche Verkehrssituation für Fußgänger*innen, älteren Personen mit 
Bewegungseinschränkungen, Familien mit Kindern und Kinderwagen, Hundebesitzer*innen 
sowie Pferdebesitzer*innen zu beobachten.  
Die 90 Grad-Zufahrt aus der Straße "In der Aue", die auf die Straße "Am Mühlengraben" 
stößt, ist im hohen Maße unübersichtlich. Dazu kommen die 7 Garagen der Bewoh-
ner*innen aus Haus "Am Mühlengraben 2", deren Ausfahrt ebenfalls über die Straße "Am 
Mühlengraben" führt. 
 
Die Straße "Am Mühlengraben" ist der Zugang zum Grünen C ins Pleistal und wird nicht 
erst seit Coronazeiten verstärkt von vielen Niederpleiser*innen und Schmerbroicher*innen 
gerne genutzt.  
 
Angesichts der fehlenden baulichen Trennung und der Verkehrssituation insgesamt ist auch 
eine Höchstgeschwindigkeit gemäß der aktuellen Ausweisung von Tempo 30 km/h als zu 
hoch anzusehen. 
 
Auch wenn noch keine Unfälle geschehen sind (fast - Kollisionen werden als Anzeige nicht 
registriert), würde die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs wesentlich zur  
Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen beitragen. 
 
 
 
 
gez. Martin Metz                   gez. Marc Knülle                  gez. Stefanie Jung 
 
gez. Gabriele Gassen 
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